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stimmungsvorbehalten zum Abschluss gebracht. Wider Erwarten ist sie in den letzten Monaten jedoch neu entfacht. Lediglich die Frontlinien
haben sich verschoben. Führt man das Schadensrecht der Vorstandshaftung mit dem BGH konsequent auf bürgerlich-rechtliche Grundsätze
zurück, ergibt sich hingegen ein klares Bild – auch und insbesondere der Darlegungs- und Beweislast. Zugleich erschließt sich so die Bedeutung
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ohne dass die Übertragung unter die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes fällt, eines Beschlusses der Hauptversammlung. Hinsichtlich der
Beschlussfassung gem. § 179a AktG ist kein aktienrechtliches Freigabeverfahren vorgesehen. Nicht zuletzt aufgrund der insoweit bestehenden,
weitreichenden Anfechtungsrisiken bedarf die Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung einer sehr sorgfältigen Vorbereitung. Der
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